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Anordnung 

über ein zeitliches Ausbringverbot für Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an verfügbarem 

Stickstoff, ausgenommen Festmist ohne Geflügelkot. 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg erlässt gemäß § 4 Abs. 5 Satz 2 Dün-

geverordnung folgende Anordnung: 

Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit einem wesentlichen Gehalt an verfügbarem 

Stickstoff (= mehr als 1,5 % Stickstoff in der Trockenmasse) wird auf 

Grünlandflächen im Bereich der Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg 
sowie der Kreisfreien Stadt Aschaffenburg 

aufgrund der diesjährigen Witterungsverhältnisse auf den Zeitraum vom 

1. Dezember 2010 bis einschließlich 15. Februar 2011 

verschoben. 

Alle anderen Vorgaben der Düngeverordnung bleiben von dieser Anordnung unberührt. Dies gilt ins-

besondere für die Sperrfrist auf Ackerland vom 1. November 2010 bis 31. Januar 2011. Unberührt 

von dieser Verschiebung bleiben die Sperrfristen, die für Flächen in Wasserschutzgebieten vorgegeben 

sind. 

Würzburg, 28.10.2010 
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